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BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE TRANSPARENZ UND DAS TARGETING POLITISCHER WERBUNG
(ab 30.04.2026)

Diese Besonderen Bedingungen basieren auf der Durchführungsverordnung (EU) 2025/1410 der Kommission vom 9. Juli 2025, welche das Format, das Muster und die technischen Spezifikationen der Kennzeichnungen und Transparenzbekanntmachungen politischer Anzeigen gemäß den Artikeln 11 und 12 der Verordnung (EU) 2024/900 festlegt.
Die vorliegenden Besonderen Bedingungen für die Transparenz und das Targeting politischer Werbung sollen den Vorgaben der Verordnung (EU) 2024/900 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2024 über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung (nachfolgend „TTPA“) Rechnung tragen, insbesondere den Kennzeichnungspflichten und Transparenzbekanntmachungen. Sie gelten für alle Angebote, Verträge und Leistungen der INFOSCREEN Austria GmbH gegenüber ihren Auftraggebern in ihrem Unternehmensbereich INFOSCREEN Austria (nachfolgend „INFOSCREEN Austria“ genannt). Diese Bedingungen stellen wesentliche Vertragspflichten dar, wenn politische Werbung vorliegt und die, im Falle einer Verletzung, INFOSCREEN Austria zur Ablehnung von Werbeschaltungen und zur außerordentlichen Kündigung von entsprechenden Verträgen berechtigen; weitergehende Ansprüche behält sich INFOSCREEN Austria ausdrücklich vor.

1. Der Auftraggeber wird INFOSCREEN Austria darauf hinweisen, ob und inwiefern es sich bei der diesem Vertrag zugrunde liegenden Werbedienstleistung um eine politische Werbedienstleistung im Sinne des Art. 3 Nummer 5 TTPA handelt und mitteilen, dass die Kriterien des Art. 5 Abs. 2 TTPA erfüllt sind.

2. Der Auftraggeber stellt sicher, dass die von ihm gelieferten Werbeinhalte den Kennzeichnungspflichten gemäß Art. 11 TTPA entsprechen und die erforderlichen Informationen beinhalten sowie auf weitergehende Informationen verweisen (z. B. über einen QR‑Code oder über eine Website), gegebenenfalls unter Nutzung des Musters für visuelle Kennzeichnungen gemäß EU‑DurchführungsVO 2025/1410.

3. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Vorgaben für Transparenzbekanntmachungen einzuhalten (Art. 12 TTPA, Transparenzbekanntmachungspflicht) und die hierfür erforderlichen Informationen entsprechend aufbereitet vorzuhalten und eindeutig erkennbar zu machen, wo diese Informationen abgerufen werden können, gegebenenfalls unter Nutzung des Musters für Transparenzbekanntmachungen gemäß EU‑DurchführungsVO 2025/1410.

4. INFOSCREEN Austria weist darauf hin, dass eine Meldepflicht über Entgelte für politische Werbedienstleistungen besteht, die als Anlage zum Jahresbericht beigefügt werden (Art. 14 TTPA). Sofern erforderlich, wird der Auftraggeber INFOSCREEN Austria die hierfür erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen.



5. INFOSCREEN Austria weist darauf hin, dass INFOSCREEN Austria eine Kontaktmöglichkeit eingerichtet hat, über die Meldungen für unzulässige politische Werbeinhalte angezeigt werden können (Art. 15 TTPA). Darüber hinaus wird der Auftraggeber die Möglichkeit für Hinweise auf möglicherweise unzulässige politische Inhalte entsprechend Art. 15 Abs. 2 TTPA in seiner Transparenzbekanntmachung (vgl. vorstehende Ziff. 3) vorhalten. Im Übrigen wird auf die weiteren Vorgaben des Art. 15 TTPA verwiesen. Die Parteien werden sich gegenseitig über etwaige Anzeigen nach Kenntnisnahme in Textform informieren.

6. Der Auftraggeber ist verpflichtet, in dem in Art. 9 TTPA sowie Art. 12 Abs. 4 TTPA genannten Umfang Informationen zu sammeln und entsprechend für den dort genannten Zeitraum (aktuell sieben Jahre) aufzubewahren. Der Auftraggeber wird INFOSCREEN Austria auf Anfordern unter Nennung der Gründe (z. B. Aufforderung der zuständigen Behörde) die entsprechenden Informationen unverzüglich und kostenfrei zur Verfügung stellen.

7. Der Auftraggeber garantiert, dass seine Angaben wahr und vollständig sind und haftet darüber hinaus auch für deren Richtigkeit. Der Auftraggeber stellt INFOSCREEN Austria von etwaigen Ansprüchen Dritter, einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung, frei. Der Auftraggeber garantiert, INFOSCREEN Austria unverzüglich zu informieren, sobald er Kenntnis davon erlangt oder es hierfür Anhaltspunkte gibt, dass seine Angaben bzw. Informationen i. S. d. TTPA ganz oder teilweise unwahr und/oder unvollständig sind. In diesem Fall wird er die Angaben unverzüglich berichtigen oder vervollständigen. Sofern sich der Auftraggeber eines Dritten bedient, verpflichtet er sich, diese entsprechend zu verpflichten, bleibt jedoch gegenüber INFOSCREEN Austria verantwortlich und haftet auch weiterhin für die Wahrheit und Vollständigkeit dieser Informationen.
INFOSCREEN ist nicht verpflichtet, die Angaben des Kunden im Transparenz-Fragebogen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, behält sich aber vor, diese im Zuge der Veröffentlichung allenfalls zu ergänzen oder richtigzustellen, beispielsweise, was den Bezug der Werbung auf einen politischen Prozess betrifft. Erweisen sich die Angaben des Kunden als unrichtig und entstehen INFOSCREEN dadurch Nachteile, so hält der Kunde INFOSCREEN schad- und klaglos.

8. Der Auftraggeber wird INFOSCREEN Austria Zugriff auf die vorgenannten Informationen geben (z. B. auf eine vom Auftraggeber hierfür erstellte Website, auf der solche Informationen bereitgestellt werden), damit INFOSCREEN Austria nachvollziehen kann, ob die Informationen vollständig und genau sind.
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